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es anblict, ausfpuckt, mit den Fingern eine „Feige” im Sad (Tajche) macht, den Daumen

einzieht, es befveuzt oder in Sreuzform mit Speichel benebt, mit dem Abjud gewiljer

Sräuter wäjcht, oder indem man das Eleine Gejchöpf an der Nafe zupft, ihm einen

Wolfszahn umhängt, ein Mleidungsftic verkehrt anzieht, an dem rechten Armel oder auf

dem Häubchen ein vothes Bändchen aufnäht und dergleichen mehr. Den „Schred" bannt

man durch umgehängte Schrediteine, die Fraifen ftillt man durch einen unter das Haupt

des Kindes gelegten „Fraisbrief” oder auch Durch „Abbeten“, doch darf hierbei fein einziges

Wort wiederholt werden. Sit das Kind getauft, jo ift es weniger böjen Einflüffen ausgejeßt.

 

Der Taufgang.

Man wäjcht ihm drei, auch neun Tage lang beim Baden das Köpfchen nicht, um das

Shrifam nicht wegzufpitlen; erft an dem einen oder dem anderen der genannten Tage wird

diejes „abgebadet” („Chrifambad“). Die getauften Kindlein jtehen unter befonderem,

höherem Schube. Sie lächeln oft im Schlafe, weil die Englein mit ihnen fpielen. In ein

Haus, in welchem ein Kleines Kind jchläft, jchlägt dev Bli& nicht ein. In manchen Bauern-

häufern werden zufolge diefer Meinung bei heranmahendem Gewitter die Kinder, zum

wenigften das Kleinste, „ichlafen gelegt“.

Allerhand Meinungen gelten auch in Betreff der Wöchnerin. Während der

Schwangerichaft foll fie fich vor Allem an nichts „verjehen“, was auf fie einen ungünftigen

Eindrucf machen könnte. — Wenn eine Mutter im Wochenbette ftirbt, jo fommt fie


